Zur Wahl anmelden
Wählen bietet Ihnen die Möglichkeit, an Entscheidungen, die Auswirkungen auf Ihr Leben und auf die Zukunft Irlands haben, teilzuhaben. Ihre Stimme verleiht Ihnen Gehör; wenn Sie nicht wählen gehen, werden andere die Entscheidung für Sie treffen.
Um durch Ihre Wahl bei wichtigen Angelegenheiten gehört zu werden, müssen Sie sich im Wählerverzeichnis eintragen.
Es ist sehr einfach, sich zur Wahl anzumelden oder zu prüfen, ob Ihre Daten noch korrekt und aktuell sind. Sie können dies unter folgendem Link tun: www.checktheregister.ie
Aktualisierung Ihrer Daten
Wenn Sie Ihre persönlichen Daten aktualisieren oder Ihre Adresse im Verzeichnis ändern müssen, können Sie dies am schnellsten hier tun: www.checktheregister.ie.
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, Ihre Daten oder Ihre Adresse über www.checktheregister.ie zu aktualisieren bzw. zu ändern, kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen Behörden. Diese sind dazu in der Lage, Ihre Daten mit dem Formular ERF1 zu aktualisieren.
Bitte beachten Sie:
· wenn Sie aus Dublin in eine County außerhalb Dublins ziehen; oder
· von einer County außerhalb Dublins nach Dublin ziehen,
können Sie Ihre Daten oder Ihre Adresse nur mit dem Formular ERF1 aktualisieren bzw. ändern. Sie können nicht www.checktheregister.ie verwenden. Sie können dieses Formular ausfüllen und an Ihre zuständige lokale Behörde senden, die dann Ihren Antrag bearbeiten und Ihre Daten aktualisieren wird. 
Briefwahl
Briefwahl steht bestimmten Personengruppen, die im Wahlrecht festgelegt sind, zur Verfügung.

Dazu zählen:
– Mitglieder der irischen Polizei
– Mitglieder der irischen Streitkräfte
– Irische Diplomaten im Auslandsdienst und deren Ehe- bzw. Lebenspartner
– Personen, die aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht persönlich im Wahllokal vor Ort wählen können
– Wähler, deren Beruf, Dienst oder Anstellung es ihnen voraussichtlich unmöglich macht, am Wahltag persönlich im Wahllokal zu wählen
– Vollzeitstudierende, die zuhause gemeldet sind und an einem anderen Ort wohnen, während sie eine Bildungseinrichtung im Staat besuchen
– Anonyme Wähler oder Haushaltsmitglieder der Person, deren Sicherheit dadurch riskiert werden würde, wenn ihr Name und ihre Adresse im Wählerverzeichnis veröffentlicht werden würden
– Gefangene
Die für die Beantragung der Briefwahl erforderlichen Formulare sind verfügbar unter Check the Register oder bei Ihrer lokalen Behörde. Beachten Sie hierzu die Kontaktliste für lokale Behörden.
Sonderfälle
Eine Person, die in einem Krankenhaus, Pflegeheim, einer psychiatrischen Einrichtung oder einer ähnlichen Einrichtung wohnt und aufgrund einer Behinderung oder Krankheit nicht zum Wahllokal gehen kann, kann im Krankenhaus, Pflegeheim oder einer ähnlichen Einrichtung wählen, wenn sie sich in die Sonderfallliste eintragen lässt, die von den Registrierungsbehörden (Stadträte und County-Räte) als Teil des Wählerverzeichnisses erstellt und geführt wird.
 
Bei einem Erstantrag und bei jedem Folgeantrag, wenn dies von den Registrierungsbehörden verlangt wird, muss dem Antrag eine Bescheinigung eines zugelassenen Arztes (z. B. eines Hausarztes) beigefügt werden.
 
Wenn Sie sich als Sonderfall registrieren lassen möchten, können Sie hierzu das Formular SV1 ausfüllen, das Sie unter www.checktheregister.ie oder bei Ihrer lokalen Behörde erhalten. Beachten Sie hierzu die Kontaktliste für lokale Behörden.

